
G E M E I N D E   S T A U F E N 
 

 
 
 

Tarifordnung zur Benützung der Schulanlagen 
 
 
1. Die Benützung der Turnhalle und der Vereinslokale durch die ortsansässigen Vereine ist für die Ausübung ihrer 

Vereinstätigkeit kostenlos.  
 
2. Als ortsansässige Vereine gelten diejenigen, welche im Vereinsverzeichnis des Gemeinderates aufgeführt sind. 
 
3. Jeder Dorfverein hat für eine kulturelle Veranstaltung die Turnhalle oder den Klötzlikeller einmal pro Jahr gratis 

zur Verfügung. 
 
4. Für weitere Benützungen sowie für die Vermietung an Private und auswärtige Organisationen werden folgende 

Gebühren erhoben: 

Turnhalle 

Ortsansässige Vereine pro Tag Fr. 500.-- 
Privatpersonen / auswärtige Organisationen pro Tag Fr. 1000.-- 

Klötzlikeller 

Ortsansässige Vereine pro Tag Fr. 200.-- 
Privatpersonen / auswärtige Organisationen pro Tag Fr. 300.-- 

 
5. Im Preis inbegriffen sind: Heizkosten, Stromgebühren, Mobiliar, Bühneneinrichtung, Küche, Aufsicht durch 

Abwart, Abfallentsorgung bis max. 1 Container, und die feuerpolizeiliche Kontrolle. 
 

6. Für Lokalbenützungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ist die 1 ½ -fache Gebühr zu entrichten. Der 
Klötzlikeller kann bei Miete der Turnhalle gratis benützt werden. 

 
7. Für regelmässige Belegungen (z.B. für Kurse) wird eine pauschale Gebühr von Fr. 50.-- pro Belegung erhoben. 
 
8. Die benützten Räume sind im gereinigten Zustand zu hinterlassen. Zusätzliche Aufräum- und Reinigungsarbeiten 

durch das Gemeindepersonal werden pro Stunde mit Fr. 40.-- plus Teuerung dem Veranstalter belastet. Bei der 
Abfallentsorgung werden weitere Container gemäss aktueller Gebühr verrechnet, derzeit Fr. 45.-- pro Container. 

 
9. Für besondere Anlässe wie Filmvorführungen, gemeinnützige Anlässe, Ausstellungen, Disco durch Jugendliche, 

Feste, Kurse, Versammlungen, Ankunft von Vereinen, usw. können die Gebühren vom Gemeinderat 
herabgesetzt oder erlassen werden.  

 
 
Diese Tarifordnung tritt am 1. Oktober 2006 in Kraft und ersetzt alle früheren Bestimmungen. 
 
 
 

NAMENS DES GEMEINDERATES 
 Der Gemeindeammann       Der Gemeindeschreiber 
 
Verteiler: 
- Gemeinderat 
- Schulhausleitung Staufen 
- Finanzverwaltung Staufen 
- Hauswart Thomas Kohler 
- Gemeindekanzlei 
- Akten 21.5 


